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 Der Rat lobt das Ergebnis der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
im Herzen Asiens, die am 2. November 2011 in Istanbul (Türkei) abgehalten wurde. 

 Der Rat unterstreicht die unverzichtbare Rolle der Vereinten Nationen in Afgha-
nistan, dankt Herrn Staffan de Mistura für seinen herausragenden Beitrag zur Arbeit 
der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan und sieht der Zusammenar-
beit mit dem künftigen Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afghanistan, 
Herrn Ján Kubiš, erwartungsvoll entgegen. 

 Der Rat begrüßt die Absicht der Regierung Japans, im Juli 2012 in Tokio eine 
Ministerkonferenz auszurichten.“ 

 Auf seiner 6735. Sitzung am 20. März 2012 beschloss der Rat, die Vertreter Afgha-
nistans, Australiens, Finnlands, Japans, Kanadas, Norwegens und der Türkei gemäß Regel 
37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation in Afghanistan 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Afghanistan und ihre Auswir-
kungen auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit (S/2012/133)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, wie zuvor in Konsultationen ver-
einbart, Herrn Ján Kubiš, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afghanistan 
und Leiter der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, gemäß Regel 39 seiner 
vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner, wie zuvor in Konsultationen verein-
bart, Herrn Thomas Mayr-Harting, den Leiter der Delegation der Europäischen Union bei 
den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teil-
nahme einzuladen. 

 Auf seiner 6738. Sitzung am 22. März 2012 beschloss der Rat, den Vertreter Afgha-
nistans gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation in Afghanistan 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Afghanistan und ihre Auswir-
kungen auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit (S/2012/133)“. 

 

Resolution 2041 (2012)  
vom 22. März 2012 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über Afghanistan, insbesondere seine 
Resolution 1974 (2011) vom 22. März 2011, mit der das mit Resolution 1662 (2006) vom 
23. März 2006 festgelegte Mandat der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan 
bis zum 23. März 2012 verlängert wurde, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans, 

 mit dem erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für den Transitionsprozess („Inte-
qal“), der bedingt, dass die Institutionen Afghanistans im Sicherheitssektor in Überein-
stimmung mit der Londoner, der Kabuler und der Bonner Konferenz und dem Gipfeltreffen 
von Lissabon die volle Verantwortung übernehmen, in der Erkenntnis, dass es im Transi-
tionsprozess nicht nur um die Sicherheit, sondern um die volle Übernahme der Führungs- 
und Eigenverantwortung durch Afghanistan in Bezug auf die Regierungsführung und die 
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 unter Hervorhebung des Prozesses von Kabul, der auf das Hauptziel ausgerichtet ist, 
die Übernahme der Führungs- und Eigenverantwortung durch Afghanistan zu beschleuni-
gen, die internationale Partnerschaft und die regionale Zusammenarbeit zu stärken, die 
afghanische Regierungsführung zu verbessern, die Kapazitäten der afghanischen Sicher-
heitskräfte auszuweiten und Wirtschaftswachstum und einen besseren Schutz der Rechte 
aller afghanischen Bürger, namentlich der Frau



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2012 

150 
 

 betonend, wie entscheidend wichtig es ist, die regionale Zusammenarbeit voranzu-
bringen, die ein wirksames Mittel zur Förderung der Sicherheit, der Stabilität und der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung in Afghanistan ist, unter Hinweis auf die Bedeutung 
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aufbauteams sowie die Auflösung aller Strukturen, die die Funktionen und die Autorität der 
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 sich dessen bewusst, dass zunehmende Sicherheit mit Fortschritten bei der Regie-
rungsführung und der Entwicklungskapazität Afghanistans einhergehen muss, in diesem 
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Bestimmungen des Artikels 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1988 
gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen192 vollständig 
einhalten, 

 sowie unter Hinweis auf seine Resolutionen 1265 (1999) vom 17. September 1999, 
1296 (2000) vom 19. April 2000, 1674 (2006), 1738 (2006) und 1894 (2009) über den 
Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, seine Resolutionen 1325 (2000) vom 
31. Oktober 2000, 1820 (2008) vom 19. Juni 2008, 1888 (2009) vom 30. September 2009, 
1889 (2009) vom 5. Oktober 2009 und 1960 (2010) vom 16. Dezember 2010 über Frauen 
und Frieden und Sicherheit und seine Resolutionen 1612 (2005) vom 26. Juli 2005, 1882 
(2009) vom 4. August 2009 und 1998 (2011) vom 12. Juli 2011 über Kinder und bewaffne-
te Konflikte und Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über Kinder 
und bewaffnete Konflikte in Afghanistan178 und den Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe 
des Sicherheitsrats für Kinder und bewaffnete Konflikte179, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 5. März 2012190; 

 2. bekundet den Vereinten Nationen seine Anerkennung für ihre langfristige Zusa-
ge zur Unterstützung der Regierung und des Volkes Afghanistans und erklärt erneut seine 
volle Unterstützung für die Arbeit der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan 
und des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afghanistan; 

 3. beschließt, das in seinen Resolutionen 1662 (2006), 1746 (2007) vom 23. März 
2007, 1806 (2008) vom 20. März 2008, 1868 (2009) vom 23. März 2009, 1917 (2010) vom 
22. März 2010 und 1974 (2011) und in den nachstehenden Ziffern 4 bis 7 festgelegte Man-
dat der Mission bis zum 23. März 2013 zu verlängern; 

 4. erkennt an, dass das erneuerte Mandat der Mission dem Transitionsprozess („In-
teqal“) voll Rechnung trägt und die volle Übernahme der Führungs- und Eigenverantwor-
tung Afghanistans in den Bereichen Sicherheit, Regierungsführung und Entwicklung un-
terstützt, im Einklang mit den Vereinbarungen, die auf der Londoner, der Kabuler und der 
Bonner Konferenz und auf dem Gipfeltreffen von Lissabon zwischen Afghanistan und der 
internationalen Gemeinschaft erzielt wurden; 

 5. fordert die Vereinten Nationen auf, mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft die nationalen Prioritätenprogramme der Regierung Afghanistans, die sich auf 
die Fragen der Sicherheit, der Regierungsführung, der Justiz und der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung erstrecken, ebenso zu unterstützen wie die volle Verwirklichung der 
gegenseitigen Verpflichtungen, die auf der Ka
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fördern, namentlich durch die Unterstützung der laufenden Ausarbeitung und zeitlichen 
Abstufung der nationalen Prioritätenprogramme, die Mobilisierung von Ressourcen, die 
Koordinierung der internationalen Geber und Organisationen und die Steuerung der Bei-
träge der Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, insbesondere für 
die Suchtstoffbekämpfungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen, und gleichzei-
tig die Anstrengungen zur Steigerung des Anteils der über die Regierung bereitgestellten 
Entwicklungshilfe im Einklang mit den auf der Kabuler Konferenz abgegebenen Zusagen 
und die Anstrengungen zur Steigerung der Transparenz und Wirksamkeit der Nutzung die-
ser Ressourcen durch die Regierung zu unterstützen; 

 b) im Einklang mit ihren bestehenden Mandaten und auf eine Weise, die den 
Schutz und die Förderung der Rechte aller Afghanen nachhaltig gewährleistet, die Zusam-
menarbeit mit der Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe und dem Hohen Zivilen Be-
auftragten der Nordatlantikvertrags-Organisation auf allen Ebenen und im ganzen Land zur 
Unterstützung der laufenden, auf der Kabuler und der Londoner Konferenz und dem Gip-
feltreffen von Lissabon vereinbarten Transition zu voller afghanischer Führungs- und Ei-
genverantwortung fortzusetzen, um die Koordinierung zwischen dem zivilen und dem mi-
litärischen Bereich zu optimieren, den frühzeitigen Austausch von Informationen zu er-
leichtern und die Kohärenz der Tätigkeiten der nationalen und internationalen Sicherheits-
kräfte und der zivilen Akteure zur Unterstützung eines Entwicklungs- und Stabilisierungs-
prozesses unter afghanischer Führung zu gewährleisten, unter anderem durch Zusammen-
arbeit mit den regionalen Wiederaufbauteams und den nichtstaatlichen Organisationen, 
insbesondere durch ihre Mitwirkung als Beobachter im Gemeinsamen Ausschuss Afgha-
nistans und der Nordatlantikvertrags-Organisation für den Transitionsprozess („Inteqal“); 

 c) Kommunikationsarbeit und Gute Dienste zu leisten, um die Regierung Afgha-
nistans auf Antrag bei dem unter afghanischer Führung und Eigenverantwortung stehenden 
Friedens- und Aussöhnungsprozess zu unterstützen, namentlich bei der Durchführung des 
afghanischen Friedens- und Wiedereingliederungsprogramms und durch die Unterbreitung 
von Vorschlägen für vertrauensbildende Maßnahmen und deren Unterstützung, im Rahmen 
der afghanischen Verfassung und unter voller Achtung der Durchführung der Maßnahmen 
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nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, und die Einbeziehung in die Regierungspo-
litik wie auch deren Verständnis zu erleichtern; 

 b) in Erfüllung ihrer auf der Londoner, der Kabuler und der Bonner Konferenz 
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afghanischen Verfassung handeln, begrüßt in dieser Hinsicht die auf der Kabuler Konfe-
renz abgegebene und auf der Bonner Konferenz bekräftigte Zusage der Regierung Afgha-
nistans, weitere Verbesserungen für den Wahlprozess herbeizuführen, einschließlich der 
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rung und des Schutzes der Menschenrechte, zu bewerten, und ermutigt die internationale 
Gemeinschaft, der Regierung bei ihren diesbezüglichen Anstrengungen behilflich zu sein, 
unter anderem indem sie den Treuhandfonds für Frieden und Wiedereingliederung weiter 
unterstützt; 

 17. würdigt das Ergebnis der am 2. November 2011 abgehaltenen Istanbuler Konfe-
renz für Afghanistan, begrüßt die laufenden regionalen Anstrengungen unter afghanischer 
Führung, die im Rahmen des Prozesses von Istanbul über regionale Sicherheit und Zu-
sammenarbeit für ein sicheres und stabiles Afghanistan193 unternommen werden, und for-
dert Afghanistan und seine Partner in der Region auf, den Dialog und das Vertrauen in der 
Region weiter zu vertiefen; 

 18. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Regierung Afghanistans, ihrer Partner 
in den Nachbarländern und der Region und der internationalen Organisationen, namentlich 
der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit, zur Förderung des gegenseitigen Ver-
trauens und der Zusammenarbeit sowie die jüngsten von den betroffenen Ländern und den 
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der Koordinierung und Wirksamkeit der Hilfe sind, namentlich durch die Gewährleistung 
von Transparenz, die Bekämpfung der Korruption und den Ausbau der Kapazitäten der 
Regierung zur Koordinierung der Hilfe; 

 23. fordert die Regierung Afghanistans auf, mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft, namentlich der Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe und der Koali-
tion der Operation „Dauerhafte Freiheit“, im Einklang mit den ihnen jeweils zugewiesenen 
und sich verändernden Verantwortlichkeiten, auch weiterhin gegen die Bedrohung der Si-
cherheit und Stabilität Afghanistans vorzugehen, die von den Taliban, Al-Qaida und ande-
ren gewalttätigen und extremistischen Gruppen, illegalen bewaffneten Gruppen, Kriminel-
len und denjenigen, die an der Erzeugung unerlaubter Drogen oder dem Verkehr oder Han-
del damit beteiligt sind, ausgeht; 

 24. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Funktionsfähigkeit, die Professionalität 
und die Rechenschaftspflicht des afghanischen Sicherheitssektors innerhalb eines umfas-
senden Rahmens durch geeignete Überprüfungsverfahren und Maßnahmen in den Berei-
chen Ausbildung, Mentoring, Ausrüstung und Ermächtigung, für Frauen wie auch für 
Männer, zu steigern, um raschere Fortschritte in Richtung auf das Ziel eigenständiger und 
ethnisch ausgewogener afghanischer Sicherheitskräfte zu erzielen, die für Sicherheit und 
Rechtsstaatlichkeit im gesamten Land sorgen, und betont, wie wichtig ein langfristiges 
Engagement der internationalen Gemeinschaft über 2014 hinaus ist, um sicherzustellen, 
dass die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte einsatzfähig, professionell und tragfähig 
sind; 

 25. begrüßt in diesem Zusammenhang die anhaltenden Fortschritte bei der Entwick-
lung der Afghanischen Nationalarmee und die Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur Einsatz-
planung und -durchführung und ermutigt zu anhaltenden Ausbildungsanstrengungen, unter 
anderem durch den Beitrag von Ausbildern, Ressourcen und Mentor- und Verbindungs-
teams im Rahmen der Ausbildungsmission der Nordatlantikvertrags-Organisation in Af-
ghanistan, und Beratung bei der Entwicklung eines dauerhaft angelegten Prozesses für die 
Verteidigungsplanung sowie Hilfe bei den Initiativen zur Reform des Verteidigungssektors; 

 26. nimmt Kenntnis von den laufenden Anstrengungen der afghanischen Behörden 
zum Ausbau der Fähigkeiten der Afghanischen Nationalpolizei, fordert weitere auf dieses 
Ziel gerichtete Anstrengungen und betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit inter-
nationaler Hilfe in Form von finanzieller Unterstützung und der Bereitstellung von Ausbil-
dern und Mentoren, einschließlich des Beitrags der Ausbildungsmission der Nordatlantik-
vertrags-Organisation in Afghanistan, des Beitrags der Europäischen Gendarmerietruppe 
zu dieser Mission und des Beitrags der Europäischen Union über die Polizeimission der 
Europäischen Union in Afghanistan; 

 27. begrüßt die von der Regierung Afghanistans erzielten Fortschritte bei der 
Durchführung des Programms zur Auflösung illegaler bewaffneter Gruppen und seine In-
tegration in das afghanische Friedens- und Wiedereingliederungsprogramm und fordert 
eine Beschleunigung und Harmonisierung der Bemühungen um weitere Fortschritte mit 
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 30. begrüßt die bislang erzielten Fortschritte bei der Durchführung des Antiminen-
programms für Afghanistan, ermutigt die Regierung Afghanistans, mit Unterstützung der 
Vereinten Nationen und aller maßgeblichen Akteure ihre Anstrengungen zur Räumung von 
Antipersonenminen, Panzerabwehrminen und explosiven Kampfmittelrückständen fortzu-
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 35. fordert die Staaten auf, die internationale und regionale Zusammenarbeit beim 
Vorgehen gegen die Bedrohung, die der internationalen Gemeinschaft aus der Erzeugung 
von aus Afghanistan stammenden unerlaubten Drogen, dem Handel damit und ihrem Kon-
sum erwächst, zu verstärken, mit dem Ziel der allmählichen Beseitigung dieser Bedrohung 
und nach dem Grundsatz der gemeinsamen und geteilten Verantwortung für die Bekämp-
fung des Drogenproblems Afghanistans, namentlich durch die Stärkung der Kapazitäten 
der Strafverfolgungsbehörden und der Zusammenarbeit im Kampf gegen den Handel mit 
unerlaubten Drogen und chemischen Ausgangsstoffen sowie gegen die mit diesem Handel 
verbundene Geldwäsche und Korruption, und fordert die vollständige D 
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Mandats der Mission und der Prioritäten, die in dieser Resolution dargelegt sind, aufzu-
nehmen; 

 48. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 6738. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

Beschlüsse 

 Auf seiner 6793. Sitzung am 27. Juni 2012 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter 




